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B.1.1B.1.1
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 und 4 BauNVO)

B.1. Art der baulichen Nutzung:

Sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO,
Zweckbestimmung: Waldkindergarten
Einschränkungen gemäß textlichen Festsetzungen Punkt D.1

SO
Waldkiga

C.1.1 Bestehende Grundstücksgrenze

C.1.2

vorhandene Gebäude 

C.1. Kartenzeichen für die Flurkarten:

Flurstücks-Nummern

C.1.3

C.2.1 5,50 Maßzahlen (in Meter)

Kennzeichnungen:C.2.

C.2.2 Weg/ Straße in Einbahnrichtung befahrbar

zu pflanzender Obstbaum, in der Lage verschiebbarB.5.5

B.6 Sonstige PlanzeichenSonstige Planzeichen

B.6.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes.

B.6.2 Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen und Stellplätze

B.6.3 St Stellplatz

vorhandener Baum, zu erhaltenB.5.3

zu pflanzender BaumB.5.4

B.2.1

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Mass der baulichen baulichen Nutzung:B.2.

Maximal zulässige Zahl der Geschosse: EinsB.2.2

B.3.1

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

B.3.1

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

Baugrenze

B.3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Maximal zulässige Grundfläche z.B. 100 m² 

Grünflächen und Bepflanzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Öffentliche Grünfläche,  
Zweckbestimmung: Freifläche Waldkindergarten

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

B.4.1B.4.1

B.4. Verkehrsflächen

Öffentliche Straßenverkehrsfläche / Feldweg

Öffentliche Straßenverkehrsfläche (St 2044)

Öffentlicher Fuss- und Radweg

Öffentliche Grünfläche,  
Zweckbestimmung: Straßenbegleitgrün

B.5.

B.5.1

B.4.3

B.4.2

B.5.2

D.1.1
D.1 Art der baulichen Nutzung

D.2 Baurecht auf Zeit
D.2.1

Die maximale Grundflächenzahl GRZ nach § 19 BauNVO beträgt für das SO (Sonstige Sondergebiet)
0,2.

D.3.2

D.3.3

Maß der baulichen NutzungD.3
D.3.1

Die maximal zulässige traufseitige Wandhöhe bestimmt sich aus dem Höhenunterschied zwischen 
der Geländeoberkante und dem Schnittpunkt zwischen Außenwand und Oberkante Dachaußenhaut. 
 Die maximal zulässige traufseitige Wandhöhe, darf  4,00 m  nicht überschreiten.

Die maximal zulässige Firsthöhe (Höhendifferenz Geländeoberkante und höchster Punkt Dach)
darf 6,00 m nicht überschreiten.

Die Flächen für die Stellplätze und die Zufahrten/Verkehrsflächen sind versickerungsfähig zu 
befestigen bzw. zu begrünen. 

D.5.2

Stellplätze, Nebenanlagen, VerkehrsflächenD.5
D.5.1

D.4.1

D.4
Blechdächer und Blechfassaden sind nicht zulässig.

Festsetzungen zur Baugestaltung

Die Anlagen gemäß Ziffer D.1.1 sind nur bis zur Aufgabe ihrer Nutzung gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 
BauGB zulässig. Als Folgenutzung für das Sondergebiet wird Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt.
Alle Anlagen gemäß Ziffer D.1.1, einschließlich aller Fundamenten und Einbauten im Boden, sind 
zurückzubauen. Vor der landwirtschaftlichen Folgenutzung sind die Flächen durch die Untere
Naturschutzbehörde des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen hinsichtlich ihrer Entwicklung 
nach Art. 23 BayNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG zu prüfen und zu bewerten. 

Das Sondergebiet SO mit der Zweckbestimmung "Waldkindergarten" dient der Unterbringung 
einer Einrichtung zur Kinderbetreuung, hier für die spezielle Waldkindergarten-Pädagogik für 
schlechte Witterungsbedingungen. 
Zulässig sind beheizbare Gebäude in Form von Bauwägen, Waldhütten, etc., die Schutz und 
Aufenthaltsmöglichkeiten für die Kinder und Betreuende bei schlechten Witterungsbedingungen 
bieten, incl. aller erforderlichen Fundamente, incl. aller erforderlichen Einrichtungen (Toilette, 
Abstellräume) sowie Stellplätze, Zuwegungen und Spielflächen mit naturnahen Spielgeräten 
und Naturmaterialen. 

Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sichtflächen ( vgl. Ziffer C.2.4) dürfen außer 
Zäunen neue Hochbauten nicht errichtet werden; Wälle, Sichtschutzzäune, Anpflanzungen aller 
Art und Zäune sowie Stapel, Haufen u.ä. mit dem Grundstück nicht fest verbundene Gegenstände 
dürfen nicht angelegt werden, wenn sie sich mehr als 0,80 m über die Fahrbahnebene erheben. 
Ebenso wenig dürfen dort genehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder Stellplätze errichtet und 
Gegenstände gelagert oder hinterstellt werden, die diese Höhe überschreiten. Dies gilt auch für die 
Dauer der Bauzeit. Einzelbaumpflanzungen im Bereich der Sichtflächen sind mit der Straßenbau-
verwaltung abzustimmen.

Einfriedungen und Mauern
Einfriedungen und Mauern sind unzulässig. 

Für die zu pflanzenden Bäume sind standortgerechte Laubgehölze zu verwenden; für die Obst-
bäume sind Sorten gemäß beigefügter Liste im Anhang der Begründung zu verwenden.
Es gelten folgende Mindestpflanzqualitäten:
Laubbäume als Hochstämme, 3 x verpflanzt,  STU mind. 18/20, 
Obstbäume als Hochstämme, STU mind. 12/14

Nicht überbaute Flächen sind zu begrünen oder als Wiese auszubilden, soweit sie nicht für eine
andere zulässige Nutzung wie z.B. als Stellplatz, Spielflächen oder Zuwegung benötigt werden. 

Die gesetzlichen Grenzabstände für Gehölzpflanzungen, v.a. gegenüber angrenzenden landwirt-
schaftlichen Nutzflächen sind einzuhalten. Der Grenzabstand zu landwirtschaftlichen Flächen 
beträgt bei Bäumen (mit Ausnahme von Obstbäumen) 4,0 m, bei Obstgehölzen 2,0 m.

Grünflächen und Bepflanzung

D.6
D.6.1

D.7
D.7.1

D.7.2

E.1 Immissionsschutz
Das Plangebiet ist von Flächen der Agrarwirtschaft umgeben. Es ist mit zeitweisen Lärm-, Staub-
und Geruchsemissionen aus dessen Nutzung und mit landwirtschaftlichem Verkehr, auch an 
Sonn- und Feiertagen zu rechnen. Immissionen aus der Bewirtschaftung nach guter fachlicher 
Praxis und im Rahmen der Ortsüblichkeit sind auch abends und an Sonn- und Feiertagen zu tolerieren.

E.1.1

Bodenverunreinigungen und Altlasten
Sofern bei Baumaßnahmen Bodenverunreinigungen oder Altlasten festgestellt werden, ist das 
Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen unverzüglich zu informieren.

E.5

E.1.2

E.2 Bodendenkmalpflege

E.3 Umweltbericht und Ausgleichsflächennachweis

Gemäß Bayerischem Denkmal-Atlas vom Landesamt für Denkmalpflege liegt in unmittelbarer Nähe 
zum Geltungsbereich des Bebauungsplans das Bodendenkmal D-1-7334-0041, " Ringwall vor- und 
frühgeschichtlicher Zeitstellung".
Deshalb ist für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes eine denkmal-
rechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnis-
verfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.

Im Rahmen des Umweltberichtes werden die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der
Planung ermittelt, beschrieben und bewertet und so die Ergebnisse der Umweltprüfung dargestellt. 
Die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und die Berechnung des Ausgleichs-
flächenbedarfes sowie der Nachweis erfolgen im Kapitel 5.2 des "Umweltberichts", gesonderter 
Teil der Begründung. Der erforderliche Ausgleich wird im Rahmen des Ökokontos der Gemeinde 
Brunnen nachgewiesen. 

E.4.2

E.4 Oberflächenwasser

Bei der Bauausführung ist besondere Sorgfalt auf den Schutz vor Eintrag von wassergefährdenden 
Stoffen in das Grundwasser zu legen.
Soweit im Zuge der Bebauung Bauwasserhaltungen erforderlich werden, so sind vorher die ent-
sprechenden wasserrechtlichen Genehmigungen beim Landratsamt einzuholen.

E.4.3 Soweit erforderlich sind Schutzvorkehrungen gegen Schicht- und v.a. Grundwasser durch den 
Grundstückseigentümer selbst zu treffen und die Gebäude durch geeignete Maßnahmen zu sichern. 

E.4.1 Das anfallende Oberflächenwasser ist auf dem Grundstück breitflächig zu versickern.  

Auf die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), bzw. die Änderung zum 11.09.2008 
und die entsprechenden aktualisierten Technischen Regeln (TRENGW und TRE-NOG) wird hinge-
wiesen.

Grundsätzlich sind alle Versickerungsanlagen nach dem Regelwerk der DWA, Arbeitsblätter M 153 
(Stand August 2007) und Arbeitsblatt A 138 (Stand April 2005) zu bemessen.
Des Weiteren sind gegebenenfalls noch die DWA-Arbeitsblätter A 117, A 118 und A 166 zu berück-
sichtigen.

E.4.4

E.4.5

Auf die von der Straße ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Eventuelle erforderliche Lärm-
schutzmaßnahmen werden nicht vom Baulastträger der Bundes- bzw. Staatsstraße übernommen. 
(Verkehrslärmschutzverordnung -16. BImSchV).

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB):

Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs.1 BauGB)F.1

F.2

F.3

F.4

Behördenbeteiligung (§ 4 Abs. 2 BauGB):

Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB):

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB):

F.5

F.6

Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB):

Die Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB  hat in der Zeit vom 26.04.2023 bis 31.05.2023 stattgefunden.

Der vom Gemeinderat gebilligte Vorentwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der
Fassung vom 05.04.2023 wurde mit Begründung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 
26.04.2023 bis 31.05.2023 öffentlich ausgelegt.  

Der vom Gemeinderat gebilligte Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der 
Fassung vom 05.07.2023 wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  mit Begründung in der Zeit vom
04.08.2023 bis 06.09.2023 öffentlich ausgelegt. 

F.7 Ausfertigung:

Die Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB hat in der Zeit vom 27.07.2023 bis 06.09.2023 stattgefunden.

C.2.3 Anbauverbotszone zur St 2044 gem. Art. 23 BayStrWG:
(beidseits vom äußeren Rand der Fahrbahndecke 20,0 m)

Wald

Wiesenbrüterkulisse
nachrichtliche Übernahme aus FIS-natur, (FIN-Web), 
Bay. Landesamt für Umwelt, 22.03.2023

Ökokontoflächen
nachrichtliche Übernahme aus FIS-natur online, (FIN-Web) 
Bay. Landesamt für Umwelt, 22.03.2023

Biotop
nachrichtliche Übernahme aus Bayernatlas, 
Bay. Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, 22.03.2023

Bodendenkmal
nachrichtliche Übernahme aus Bayernatlas, 
Bay. Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, 22.03.2023

A

C.2.4 Hinweis: Lage der St 2044 und des Fuß- und Radweges nachrichtlich übernommen aus Luftbild, Quelle:
BayernAtlas, Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, Aufrufdatum: 22.06.2023

Hinweis: Lage der St 2044 und des Fuß- und Radweges nachrichtlich übernommen aus Luftbild, Quelle:
BayernAtlas, Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, Aufrufdatum: 22.06.2023

Sichtfeld Radfahrer (St 2044), Schenkellänge beidseits 30 m

Nicht überbaubare Grundstücksfläche für die Sammlung und 
Abholung von Abfallgefäßen

C.2.10

C.2.9

C.2.8

C.2.7

C.2.6

C.2.5

C.2.11

Sichtfeld KFZ (St 2044), Schenkellänge beidseits 200 m

Plan. Nr.
Maßstab
Vorentwurf
Entwurf

Endfassung vom 11.10.2023

Das Orginal dieses Bebauungsplans wurde am 06.12.2023 ausgefertigt.

Landshut, den 06.12.2023

Die Gemeinde Brunnen erlässt aufgrund des § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern GO i.d.F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385), und 
Art. 81 Abs. 2 Bayerische Bauordnung - BayBO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24.07.2023 (GVBI. S. 371) und der Baunutzungsverordnung - BauNVO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) diesen Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungs-
plan als Satzung.

Brunnen, den .................                                             ............................................
                                                                                           1. Bürgermeister

Brunnen, den .................                                             ............................................
                                                                                            1. Bürgermeister

Der Beschluss dieser Satzung durch den Gemeinderat wurde am ....................... gemäß 
§ 10 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. 
Diese Satzung ist damit rechtsverbindlich.
Diese Satzung mit Begründung wird seit diesem Tage zu den üblichen Dienststunden in der 
Stadtverwaltung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen 
Auskunft gegeben.  
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und
215 BauGB wird hingewiesen.

Brunnen, den ..................                                         ............................................
                                                                                           1. Bürgermeister

Der Gemeinderat von Brunnen hat in der Sitzung vom 05.04.2023 die Aufstellung des Bebauungs- 
und Grünordnungsplanes "Waldkindergarten", beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde mit Bekanntmachung vom 28.04.2023 ortsüblich bekannt gemacht.

Die Gemeinde Brunnen hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 11.10.2023 diesen
Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB und Artikel 81 BayBO als Satzung beschlossen.

"Waldkindergarten" 
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Quellenvermerk: "Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung".Quellenvermerk: "Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung".


